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	 • �die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügen,

	 • �alle anderen der Unterhaltung dienenden öffent-
lichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der 
diesem Tage entsprechende ernste Charakter ge-
wahrt ist,

	 • �musikalische Darbietungen jeder Art in Räumen mit 
Schankbetrieb,

	 • �Öffnung und Betrieb von Spielhallen und (Spiel-) 
Sporthallen.

Außerdem sind in Coburg an Stillen Tagen (wie an 
allen normalen Sonntagen) von 7.00 Uhr bis 11.00 
Uhr untersagt:

1.	� alle vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen in 
der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienst- 
ähnlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden, 
soweit diese Handlungen geeignet sind, den Gottes-
dienst zu stören.

2.	� öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen; erlaubt 
sind jedoch Sportveranstaltungen und die herkömm-
licherweise in dieser Zeit stattfindenden Veranstal-
tungen der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung, 
soweit sie nicht unter Nummer 1 fallen.

3.	 Treibjagden

Rückfragen beantwortet gerne: Cornelia Seitz, Ordnungs-
amt, Rosengasse 1, Zimmer 404 (Tel.: 89-1380, E-Mail: 
cornelia.seitz@coburg.de) 

Coburg, 18.03.2010
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Stadt Coburg

Bekanntgabe

Die Teilnehmergemeinschaft Schorkendorf hat am 
22.02.2010 einen Verwendungsnachweis (mit Sach-
bericht) über die Finanzierung der Ausführungs-
kosten erstellt. Er ist in der Verwaltung der Gemeinde 
Ahorn, Hauptstraße 40, 96482 Ahorn, vom 29.03.2010 bis 
16.04.2010 ausgelegt und kann dort während der Dienst-
stunden eingesehen werden.

Coburg, 16.03.2010
Harald Popp

Techn. Amtsrat

Schutz der Stillen Tage

Die Stillen Tage an Ostern stehen wieder vor der 
Tür. Das Ordnungsamt informiert deshalb über die 
aktuelle Rechtslage am Gründonnerstag, Karfreitag 
und Karsamstag:

Verboten sind:

1.	 Am Gründonnerstag, 01. April 2010 und am Kar-
samstag, 03. April 2010, jeweils von Mitternacht zu Mit-
ternacht

	 • �die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügen,

	 • �alle anderen, der Unterhaltung dienenden öffent-
lichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der 
diesem Tage entsprechende ernste Charakter ge-
wahrt ist,

	 • Öffnung und Betrieb von Spielhallen.

2.	� Am Karfreitag, 02. April 2010, von Mitternacht zu 
Mitternacht

	 • �die Veranstaltung sportlicher und turnerischer Wett-
kämpfe, auch außerhalb der ortsüblichen Zeit des 
Hauptgottesdienstes,
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